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Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten
Beschaffung von und Zugang zu eigenem 
Wohnraum als Kernelement Ambulanter 
Wohnhilfen

Basis meiner Ausführungen sind im Wesentlichen vier Elemente:

1. Ambulante Hilfen für Menschen in Wohnungen – Housing First –
Versorgung schwer vermittelbarer wohnungsloser Menschen mit 
Normalwohnraum – BAG W-Online-Erhebung (2019)

2. Kooperation zwischen Wohnungswirtschaft und den Hilfen im 
Wohnungsnotfall – BAG W-Online-Erhebung (2021)

3. „Bezahlbaren Wohnraum schaffen, Wohnraum für wohnungslose 
Menschen akquirieren“ – BAG W-Empfehlung (2017)

4. „Dauerhaftes und sicheres Wohnen in Mietwohnungen auch für 
Menschen mit besonderen Hilfebedarfen“ – BAG W-Empfehlung 
(2022)



Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten
Ambulante Hilfe in Wohnungen

Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtseßhaftenhilfe e.V. zur 
Anmietung von Wohnraum durch freie Träger (1991)
 Die vertragliche Koppelung von Betreuung und Vermietung ist abzulehnen. 

Betreuung setzt Freiwilligkeit voraus; sie darf nicht zum „akzeptierten Preis" für 
Wohnung verkommen.

 Der Schutz des Wohnraums muß wie bei jedem normalen Mietverhältnis 
gewährleistet sein.

 Der Abschluß von Nutzungsverträgen ist abzulehnen, da sie den Mieterinnen die 
Mieterschutzrechte vorenthalten.  [ … ] Deshalb sollen unbefristete Mietverträge
geschlossen werden.

 Die Vermietung von Zimmern in Mehrzimmerwohnungen entspricht nicht dem 
üblichen Wohnungsstandard; deshalb sollte Einzelwohnraum bereitgestellt 
werden.

 Es sollten keine möblierten Zimmer vermietet werden, da diese grundsätzlich 
Übergangscharakter haben. Alleinstehende wohnungslose Frauen und Männer 
haben meist jahrelange Übergangssituationen erlebt; Identifikation mit der 
Wohnung setzt Sicherheit voraus.
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Ambulante Hilfe in 
Wohnungen
Zur organisatorischen Gestaltung der ambulanten persönlichen Hilfe nach § 72 BSHG 
für Menschen in Wohnungen, Empfehlung der BAG W (1997)
Ambulante persönliche Hilfe für Menschen in Wohnungen [kann] nur dann 
fachgerecht geleistet werden, wenn sie die folgende Prinzipien erfüllt:
 Freiwilligkeit der Betreuung
 Einhaltung des geltenden Mietrechts
 Entkoppelung von Vermietung und persönlicher Hilfe in angemessener Form
 Ihre Intensität [der persönlichen Hilfe] ist nach dem Hilfebedarf und den 

Wünschen des Mieters/der Mieterin bzw. der KlientInnen auszurichten.
 Das Zusammenführen ambulanter persönlicher Hilfe für Menschen, die eine 

Wohnung haben und wohngebietsbezogener Hilfen entspricht der Komplexität der 
sozialen Problemlagen [ … ] im Bereich der Armutsquartiere unserer Städte.

 Ambulante persönliche Hilfe für Menschen in Wohnungen ist kein spezifisches 
begrenztes Projekt, sondern ist die Form, in der in Zukunft die Dienstleistungen für 
KlientInnen erbracht werden, die in Wohnraum vermittelt worden sind. Sie richtet 
sich damit an alle Menschen, bei denen besondere soziale Schwierigkeiten der 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft im Wege stehen.
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Grundprinzipien Ambulanter Hilfe in 
Wohnungen

Wohnen ist ein Menschenrecht

Zugang zur Wohnung ohne vertragliche Koppelung von Betreuung und 
Vermietung; Freiwilligkeit der Betreuung

Betreuung nur nach Bedarf, nicht prinzipiell

Wahlrecht, Partizipation, Selbstbestimmung

Wohnung ist und soll sein: Zufluchts- und Erholungsraum („Sicherheit d. 
Wohnens): Einhaltung des geltenden Mietrechts, keine 
Nutzungsverträge, Einzelwohnraum – keine möblierten Zimmer oder 
Zimmer in Mehrzimmerwohnungen

Integration in das Wohnumfeld: bürger- und gemeindenahe Hilfe
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Beschaffung von und Zugang zu eigenem Wohnraum 
als Kernelement Ambulanter Wohnhilfen

• Wohnungen für Wohnungslose beschaffen 
– Welche Rahmenbedingungen zur Beschaffung von und Zugang 

zu eigenem Wohnraum werden benötigt? Welche Methoden 
sind schon erfolgreich erprobt?

– In welchem Ausmaß und in welcher Ausgestaltung finden 
Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft statt?

• Gestaltung der ambulanten persönlichen Hilfen im 
Wohnraum im Verhältnis zur Wohnraumakquise und zur 
Organisationsform des Mietverhältnisses 
– Können die bereits in den 1990er Jahren postulierten und bis 

heute nicht in Frage stehenden fachlichen Standards der 
ambulanten Hilfe in Wohnraum für Wohnungslose umgesetzt 
werden?
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Wohnraum

Wohnungs- und sozialpolitische 
Handlungsnotwendigkeiten
Handlungsebene Bund und Länder
 Aktive soziale Wohnungsbaupolitik
 dauerhafte Sozialbindung von Wohnraum
 gemeinnütziger Wohnungsbausektor
 Mietpreisbremse
 Mietschuldenübernahme nach SGB II als 

Beihilfe
 vorrangiger Erwerb von Grundstücken der 

BimA und der Liegenschaftsverwaltungen 
der Länder durch städt. WBG, 
Genossenschaften, Organisationen, die 
langfristig gebundenen Wohnraum 
schaffen zu Preisen, die bezhalbar sind

 gezielte Förderprogramme zur Versorgung 
wohnungslser Menschen mit Wohnraum
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Rahmenbedingungen zur Beschaffung von 
Wohnraum
Handlungsebene Kommune
 Baurechtliche Rahmenbedingungen
 Kommunale Wohnungsbaugesellschaften
 Konzeptvergabe von Grundstücken und Bebauung im Rahmen des Kooperativen Baulandmodells
 Umwandlung von ordnungsrechtlichen Unterkünften in Sozialwohnungen
 Wohnungsaufsichtsgesetz, Zweckentfremdungsverordnung, Milieuschutz
 Richtlinien zur Angemessenheit der Kosten der Unterkunft

a) Erhöhte KDU-Richtwerte für wohnungslose Haushalte
b) Richtwerte statt Höchstwerte bzw. Mietobergrenzen
c) Anforderungen die KdU zu senken, zeitlich begrenzen
d) Anerkennung schwerwiegender sozialer Gründe im Bereich der U25-Sonderregelungen zur Anmietung 

einer Wohnung
e) Wohnungsbeschaffungskosten: regelhafte Übernahme von Maklerkosten und / oder Vermittlungskosten 

bei Obdach- und Wohnungslosen
 Zugang zu Wohnraum für Menschen in einer Wohnungsnotfallsituation sichern

a) Bindungen für vordringlich Wohnungssuchende
b) Quotierung bei der Vergabe von Belegungsrechten

 Besondere Anstrengungen zum Akquirieren von Wohnraum für Wohnungslose
a) Gewährleistungsverträge
b) Generalmietmodell
c) Bindende vertragliche Vereinbarungen zwischen Kommune und Wohnungswirtschaft

Handlungsebene der Hilfen im Wohnungsnotfall
 Bau von Wohnraum durch freie Träger der Hilfen im Wohnungsnotfall
 Anmietung von Wohnraum durch freie Träger
 Soziale Wohnraumverwaltung
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Gibt es Kooperation / Zusammenarbeit 
zwischen Ihnen / Ihrer Einrichtung und der 
Wohnungswirtschaft? 

Ja
63%

Nein
32%

Weiß ich nicht
5%

 Beteiligung: 490 Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfen

 309 Dienste und Einrichtungen geben an, eine Kooperation / Zusammenarbeit zu 
unterhalten 
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Weshalb gibt es keine 
Zusammenarbeit?

41,4%

32,2%

37,5%

Vermieter:in(nen) nicht an Kooperation interessiert

Gehört nicht Tätigkeitsfeld / Arbeitssetting

Andere Gründe
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Mit welchen Sektoren der 
Wohnungswirtschaft arbeiten Sie / 
Ihre Einrichtung zusammen?

11,3%

15,2%

20,4%

23,0%

58,6%

69,3%

70,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Andere

Wohnungspool

Kirchlich

Gewerblich

Genossenschaft

Kommunal

Privat
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Mit welchen Sektoren der 
Wohnungswirtschaft arbeiten Sie / 
Ihre Einrichtung zusammen?

 309 Dienste und Einrichtungen unterhalten insg. 
828 Kooperationsbeziehungen zur 
Wohnungswirtschaft

 Am häufigsten bestanden Kooperationen mit 
zwei Sektoren:

 Kommunal + Privat
 Kommunal + Genossenschaft
 Genossenschaft + Privat
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Wie ist die Kooperation 
entstanden?

Auf Initiative 
des/der 

Vermietenden

Auf Initiative des 
Trägers / des 

Dienstes / der 
Einrichtung

Auf Initiative der 
Kommune 

Auf Initiative 
Anderer

Kommunale(s)
Wohnungs-
unternehmen 

   

Wohnungsbau-
genossenschaft(en)    

Privatvermieter:in(nen)    

Gewerbliche(s) 
Wohnungsunter-
nehmen

   

Kirchliche(s)
Wohnungsunternehmen    

Wohnungspool    

Andere    
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Wie ist die Kooperation 
entstanden?

Kommune
10%

Träger/Dienst/Einrichtu
ng

67%

Vermieter:innen
18%

Anderer 
5%
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Wie ist die Kooperation 
entstanden? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

Kommune Träger/Dienst/Einrichtung Vermieter:innen Anderer
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Zu welchem Zweck / Ziel besteht 
die Kooperation?

Bei der 
Kooperation mit… Verhinderung von 

Wohnungsverlusten
Akquirierung von 

Wohnraum
Akquirierung von 

Wohnungskontigenten

…Kommunalem/n
Wohnungs-
unternehmen 

  

…Wohnungsbau-
genossenschaft(en)   

…Privatvermieter:in(nen)   

…Gewerblichem/n
Wohnungsunternehmen   

…Kirchlichem/n
Wohnungsunternehmen   

…Wohnungspool   

…Andere(n)
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Zu welchem Zweck / Ziel besteht 
die Kooperation?

Akquirierung von 
Wohnraum

53%

Akquirierung von 
Wohnungskontingenten

9%

Verhinderung von 
Wohnungsverlusten

38%
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Zu welchem Zweck / Ziel besteht die 
Kooperation? – Ziele der 
Kooperationen nach Sektoren

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

Akquirierung von Wohnraum Akquirierung von Wohnungskontingenten Verhinderung von Wohnungsverlusten
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Wie gestaltet sich die 
Kooperation?

Vereinbarung von 
Mengenquoten 

Vertraglich
vereinbart (ohne 
Mengenquoten)

Informell (durch 
Kontakte auf der 

Arbeitsebene) 
Sporadisch

Kommunale(s)
Wohnungs-
unternehmen 

   

Wohnungsbau-
genossenschaft(en)    

Privatvermieter:in(nen)    

Gewerbliche(s) 
Wohnungsunter-
nehmen

   

Kirchliche(s)
Wohnungsunternehmen    

Wohnungspool    

Andere    



Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten
Wie gestaltet sich die 
Kooperation?

informell
53%

sporadisch
33%

Vereinbarte
Mengenquoten

4%

vertraglich ohne
Mengenquoten

10%
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Wie gestaltet sich die 
Kooperation? – Gestaltung der 
Kooperationen nach Sektoren

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

informell sporadisch Mengenquoten vertraglich
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Wie viele Wohnungsvermittlungen 
sind aufgrund der Kooperation 
zustande gekommen?

Angabe von Zahlenwerten

2019 2020 2019 + 2020 

Summe 3825 4212 8037
Min 1 1 1
Max 553 450 1003
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Beschaffung von und Zugang zu eigenem Wohnraum 
als Kernelement Ambulanter Wohnhilfen

Ambulante Hilfen für Menschen in Wohnungen – Housing First – Versorgung 
schwer vermittelbarer wohnungsloser Menschen mit Normalwohnraum –
BAG W–Online-Erhebung 2019
Versand an: 
 Einrichtungen der Ambulanten Hilfen im Wohnraum 
 Fachberatungsstellen 
 6 Housing-First-Projekte 
= 822 (Weiterleitungen möglich)

Rücklauf:
 713 Fragebögen erhalten
 davon 148 unberücksichtigt (nicht mind. erste Frage beantwortet)
 bereinigter Rücklauf: 558 (68%)  Basis für die Auswertung, (34% haben den Fragebogen 

vollständig ausgefüllt)
 sehr gute Quote
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Angaben in %, n = 305

61,9

1,3

36,8

Erhalten Personen, die Sie in Wohnraum vermitteln, 
persönliche Hilfen?

Ja

Nein

Zum Teil: In einigen Fällen erhalten sie
persönliche Hilfen, in anderen nicht.
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Prinzip: Wohnung ist und soll sein: Zufluchts- und Erholungsraum 
(„Sicherheit d. Wohnens): Einhaltung des geltenden Mietrechts, 
keine Nutzungsverträge, Einzelwohnraum – keine möblierten Zimmer 
oder Zimmer in Mehrzimmerwohnungen

35,1

10,6

49,9

4,4

Welche Wohnformen gibt es, in die Sie vermitteln bzw. in denen 
die Menschen, die ambulante persönliche Hilfen/ Unterstützung/ 

Begleitung erhalten, leben?

BewohnerInnen haben eigene
Wohnungen mit eigener Küche und
eigenem Bad.

BewohnerInnen haben ihr eigenes
Zimmer und teilen sich Küche
und/oder Bad mit MitbewohnerInnen.

Antwort a und b

Andere Wohnform(en), nämlich in…. 
(Freifeld)
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12,1

87,9

Wie sind die Wohneinheiten verteilt? Wie ist deren 
Lage?

Alle Wohneinheiten befinden sich in
einem Haus/ Gebäudekomplex

Die Wohneinheiten befinden sich in
konventionellen
Mehrfamilienhäusern, die über ein
größeres (Stadt)Gebiet verteilt sind.

Angaben in %, n = 214

Prinzip: Integration in das Wohnumfeld: bürger-
und gemeindenahe Hilfe
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Mietvertrag mit vollen 
Mieterrechten nach §§ 535 

ff. BGB
53%

Mietvertrag mit 
eingeschränkten 

Mieterrechten nach § 549 
(2) Nr. 3

9%

Untermietvertrag
10%

gewerbliche 
Weitervermietung nach §

565 BGB
1%

Mietverhältnis durch 
schriftliche 

Nutzungsüberlassung 
(Nutzungsvertrag/ 
Aufnahmevertrag/ 

Beherbergungsvertrag o. 
ä.) 

17%

Nutzungsvertrag nach 
Ordnungsrecht

5%

Trifft nicht zu - alle 
genannten im gleichen 

Umfang
5%

Welches Vertragsverhältnis liegt in Bezug auf den Wohnraum 
(überwiegend) vor? (2019)

Prinzip: Wohnung ist und soll sein: Zufluchts- und Erholungsraum 
(„Sicherheit d. Wohnens): Einhaltung des geltenden Mietrechts, 
keine Nutzungsverträge, Einzelwohnraum – keine möblierten Zimmer 
oder Zimmer in Mehrzimmerwohnungen
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Welche Vertragsformen für die Mieter:innen / 
Klient:innen gibt es? (2021)

Mietverträge mit allen 
Mietrechten

54%

Untermietverträge
18%

Befristete Mietverträge
10%

Verträge mit 
beschränkten 
Mietrechten

4%

Nutzungsvertrag nach 
Ordnungsrecht

8%

Schriftliche 
Nutzungsüberlassung

6%

Prinzip: Wohnung ist und soll sein: Zufluchts- und Erholungsraum 
(„Sicherheit d. Wohnens): Einhaltung des geltenden Mietrechts, 
keine Nutzungsverträge, Einzelwohnraum – keine möblierten Zimmer 
oder Zimmer in Mehrzimmerwohnungen
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Welche Vertragsformen für die 
Mieter:innen / Klient:innen gibt es? –
Mietverträge nach Sektor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

Mietverträge mit allen Mietrechten Untermietverträge

Befristete Mietverträge Verträge mit beschränkten Mietrechten

Nutzungsvertrag nach Ordnungsrecht Schriftliche Nutzungsüberlassung
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Sofern die Wohnungsvergabe Gegenstand der Kooperation(en) ist: Wie ist 
die Vertragsform gestaltet? (Erhebung 2021)

Vermittelt
33%

Direkt
67%

Welche Rolle spielen die Freien Träger bei der 
Vermietung?
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Sofern die Wohnungsvergabe Gegenstand der 
Kooperation(en) ist: Wie ist die Vertragsform 
gestaltet? – Vertragsform nach Sektor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

Vermittelt Direkt
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Welche Rolle spielen die Freien Träger bei der 
Vermietung?

2,6

57,914,7

7,9

10,2

0,8

6,0

Nach welchem (Haupt-)Kriterium erfolgt die Vermittlung in 
Wohnraum? (2019)

Jede/r BewerberIn wird vermittelt. Es ist i. d. R.
immer Wohnraum frei.

Der/die VermieterIn entscheidet, wer die Wohnung
bekommt.

Nach Dringlichkeit der individuellen Lebenssituation.

Nach Reihenfolge der Kontaktaufnahme: Wer sich
zuerst bewirbt, wird zuerst vermittelt (ggf. nach
Warteliste).
In einem Verfahren werden die am besten
geeigneten BewerberInnen ausgewählt.

Nach Empfehlungen externer
EntscheidungsträgerInnen werden die am besten
geeigneten BewerberInnen ausgewählt.
Zufällig (z. B. per Losverfahren)

Andere
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Welche Erwartungen haben Wohnungsgeber in 
Bezug auf die Kooperation?

Mietzahlung von Träger
27%

Mietzahlung v. 
Kommune

17%

Träger ansprechbar
47%

Weitere Garantien 
9%

Prinzip: Zugang zur Wohnung ohne 
vertragliche Koppelung von Betreuung und 
Vermietung; Freiwilligkeit der Betreuung
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Welche Erwartungen haben 
Wohnungsgeber in Bezug auf die 
Kooperation?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kommunal

Genossenschaft

Privat

Gewerblich

Kirchlich

Wohnungspool

Andere

Mietzahlung von Träger Mietzahlung v. Kommune Träger ansprechbar Weitere Garantien



Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten

Ist ein Betreuungsvertrag Voraussetzung für die Vermittlung in eigenen Wohnraum? (2019)

36%

64%

Ja Nein

Prinzip: Zugang zur Wohnung ohne vertragliche 
Koppelung von Betreuung und Vermietung; 
Freiwilligkeit der Betreuung
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29,5

18,6

3,2

27,0

17,3 19,5

8,4

22,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Welche der folgenden Punkte stellen ein 
Ausschlusskriterium für die Vermittlung in Wohnraum?
(Mehrfachantwort möglich) (2019)

Angaben in %, n = 370
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 Es existieren bereits zahlreiche Kooperationen im gesamten Bundesgebiet: allein bei der 

BAG W-Umfrage ließen sich 309 Träger mit insg. 828 Kooperationen identifizieren
 Am häufigsten sind Kooperationen unter Beteiligung von privaten Vermietern, 

kommunalen Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaftlichen Unternehmen
 Die Kooperationen gehen weit überwiegend auf die Initiative der Wohnungsnotfallhilfen 

zurück
 Ca. 60 % der Kooperationen dienen der Akquirierung von Wohnraum, ca. 40 % der 

Prävention von Wohnungsverlusten
 Die Kooperationen finden zu 85 % sporadisch und informell auf der Arbeitsebene statt. 

Vertragliche Vereinbarungen sind somit selten
 Bei Zweidritteln der Mietverhältnisse erfolgt die Vermietung direkt an die Klient:in
 Pro Jahr gibt es immerhin mehrere Tausend Vermittlungen von wohnungslosen 

Menschen in eigenen Wohnraum
Trotzdem bleibt ein großes ABER: 
 Die Vermittlung in ein Mietverhältnis ist maßgeblich von der Entscheidung der Vermieter 

abhängig und nicht von der Dringlichkeit der gegenwärtigen Lebenssituation.
 So bleiben Hürden beim Zugang zu eigenem Wohnraum für Menschen mit besonderen 

und / oder hohen Hilfebedarfen: akute Abhängigkeitserkrankungen, psychische 
Auffälligkeiten / Erkrankungen, Messie-Verhalten, fehlende sozialhilferechtliche 
Ansprüche

Beschaffung und Zugang zu eigenem Wohnraum 
als Kernelement Ambulanter Wohnhilfen 
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„Dauerhaftes und sicheres Wohnen in Mietwohnungen für 
Menschen mit besonderen Hilfebedarfen (High Need 
Clients)“ – BAG W-Empfehlung 2022

 „Im öffentlichen Diskurs scheint es oftmals Konsens 
oder zumindest für viele Bürger:innen nachvollziehbar 
zu sein, dass Menschen mit erheblichen persönlichen 
Problemen nicht in einer eigenen Wohnung leben, 
sondern in einer Notunterkunft, einer Ersatzwohnung 
oder gänzlich ohne Unterkunft auf der Straße. Die 
Wohnungslosigkeit wird als Resultat ihrer 
Problemlage verstanden.“

 „Die Unterversorgung von Menschen mit besonderen 
Hilfebedarfen mit Wohnungen resultiert vornehmlich 
aus einem umfänglichen Ausschlussmechanismus einer 
marktförmig organisierten Wohnraumversorgung 
gegenüber benachteiligten Bevölkerungsgruppen.“



Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten

„Dauerhaftes und sicheres Wohnen in Mietwohnungen für 
Menschen mit besonderen Hilfebedarfen (High Need 
Clients)“ – BAG W-Empfehlung 2022

„Handlungsleitende Interessen der Vermieterseite:
1. ökonomisches Interesse einer Renditeerwartung
2. Vermeidung von Mietausfällen

 Die Aspekte 1 und 2 führen zu einer generellen Benachteiligung am 
Wohnungsmarkt von armen, einkommensschwachen oder 
verschuldeten Haushalten.

3. Vermeidung von Beschädigungen am Eigentum, Minimierung 
einer „Abnutzung“ der Mietsache, geringe Instandhaltungskosten

4. langfristige, störungsfreie Vertragsverhältnisse und gut 
funktionierende beschwerdefreie Nachbarschaften
 Besonders hart betroffen von diesem sozio-kulturellen Ausschluss

sind suchtkranke, verhaltensauffällige oder psychisch kranke 
Menschen. Ihnen wird vielfach ein generelles Konflikt- und 
Störpotential im Umgang mit Nachbar:innen und den Vermietenden 
oder eine Vernachlässigung der Wohnung unterstellt.“
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„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine 
und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, 
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Versorgung […..]“ 
Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Ambulante Wohnhilfen benötigen mindestens zwei 
Kernelemente:
 Wohnungskontingente, (bspw. Wohnungsquoten) die ohne 

Vorbedingungen auch an Menschen mit besonderen und 
hohen Hilfebedarfen vermietet werden.

Verantwortung der Kommune für die Wohnungsversorgung aller 
ihrer Bürger:innen

 Ambulante persönliche Hilfen für Menschen in eigenem 
Wohnraum, die so flexibel und dauerhaft wie nötig und 
gewünscht zur Verfügung stehen. Dies kann mit der Hilfe 
nach  §§ 67 ff. SGB XII umgesetzt werden. 

Ansonsten droht eine dauerhafte Ausgrenzung der vulnerabelsten 
Gruppen aus dem Wohnungsmarkt oder ein dauerhaftes 
Abdrängen in Modellprojekte, befristete Zuwendungsfinanzierung 
etc. 
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Vielen Dank für Ihr Interesse

info@bagw.de
www.bagw.de


